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An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zu Z 202/J-NR/1976 vom 3.3.1976 

Die mir am 4.3.1976 übermittelte schriftliche 
parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Dr. HAUSER, Dr. NE1SSER, 

Dr. ERMACORA und Genossen.., betreffend aufklärungsbedürftige 

neue Geschäftsverteilung bei der Staatsam'laltschaft Wien.., 

beehre ich mich wie folgt zU beantworten: 

Gemäß§ 5Abs4 der Verordnung des Bundesministeriums 

für Justiz vom 22. Oktober 1951, BGBI Nr 267, über die innere 

Einrichtung und Geschäftsordnung der Oberstaatsanwaltschaften 
und Staatsanwaltschaften und über die Besorgung des staatsan

waltschaftlichen Dienstes bei den Bezirksgerithten (StaGeoo), 

sind bei jeder Staatsanwaltschaft die staatsanwaltschaft

lichen Geschäfte vom leitenden Staatsanwalt für das kommende 
Kalenderj ahl' rechtzeitig tunlichst gleichmäßig auf die Refe

rate (Gruppenleiter) zu verteilen. Nach Abs. 1 dieser Vor-, 

schrift sind bei jeder Staatsanwaltschaft wenn maglich Refe~ 
rate zu bilden, denen bestimmte Gruppen V()!1: Geschäftenzuzu

weisen sind. Bei den graßten Staatsanwaltschaften kannen 

mehrere Referate zu Gruppen vereinigt werden; jede Gruppe ist 
einem Gruppenleiter zu unterstel-len, der j ~doch in d.er Regel 

ebenfalls ein Ref2rat zu führen hat. 
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Gemäß dieser Vorschrift ha~ d~r Leiter der Staats

anwaltschaft Wien nach Rücksprache mit der zuständigen Personal

vertretung gemäß § 9 Abs 2 lit b PVG am 22.12.1975 den Entwurf 

einer Geschäftsverteilung erstellt und die erforderlichen 

Referate und Gruppen gebildet. 

Im Zuge der Erstellung dieser Geschäftsverteilung 

wurden auch mehrere Erste Staatsanwälte (staatsanwaltschaft-

'liehe Beamte der Standesgruppe 4), die alters- und rangmäßig 

für eine Betrauung mit der Leitung einer Revisionsgruppe in 

Frage geko~~en wären, nie h t zu dieser Aufgabe herange

zogen.Dies geschah in allen Fällen auf eigenen Wunsch, bzw. 

mit ausdrücklicher Zustimmung der Betreffenden, die derzeit 

revisionsfreie Referate im Sinne des § 5 Abs 3 StaGeo führen, 

bzw. mit Sonderaufgaben betraut sind. 
Bezüglich der solcherart erfolgten Nichtbetrauung 

.' 

von staatsanwaltschaft lichen Beamten der Standesgruppe 4 mit 
der Leitung von Revisionsgruppen und der gleichzeitig erfolgten 

Betrauung jüngerer staatsanwaltschaftlicher Beamter der gleichen 

Standesgruppe mit solchen Funktionen wurde jeweilS im konkreten 

Einzelfall das erforderliche Einvernehmen mit der Personal

vertretung herg~stellt. Es wurde dabei auch auf die jeweilige 

Eignung zur Menschenführun~ und besondere Kontaktfähigkeit, 

bzw. auf die Fähigkeit zur Verrichtungv0n Sonderaufgaben 

entsprechend Bedacht genommen. 
Der unter Bedachtnahme auf die vorstehend ange

führten Erwägungen erstellte Entwurf der Geschäftsverteilung 

der Staatsanwaltschaft Wien für 1976 wurde der Oberstaatsan

waltschaft Wien mit Bericht vom 22.12.1975 zur Genehmigung 

vorgelegt un~ von dieser mit Erlaß vom 7.1.1976, Jv 2690-7/75, 
.genehmigend zur Kenntnis genommen, wobei der Oberstaatsanwa1i:;

Schaft Wien ihsbesondere die Gründe für die Nichtbetrauung ver

schiedener Erster Staatsanwälte mit der Leitung von Revisions

gruppen]' bzw. fUr die Betrauung anderer Personen mit der Aus
übung solch'er Funktionen, jeweils im einzelnen genau bekannt waren. 

, ' 
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Eine Mitwirkung des Bundesministeriums für Justiz 

hatte in diesem Zusammenhang nicht zu erfolgen. Gemäß § 5 

Abs 4 letzter Satz StaGeo kannen zwar das Bundesministerium 

für Justiz und der Oberstaatsanwalt aus wichtigen Gründen 

eine Änder'i..mg der Geschäftsverteilung während des Jahres 

anordnen, ein Grund hiefürliegt jedoch nicht vor, zumal 

sich die Verteilung der Geschäfte bei der Staatsanwaltschaft 

Wien für das Kalenderjahr 1976 durchaus bewährt hat. 

31. März 1976 
Der Bundesminister: 
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